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Stellungnahme zur Anhörung zum Entwurf des Leitbildes für die 

Verwaltungsstrukturreform 2019 (Drucksache 6/1788) am 3. März 2016  

 

Funktionalreform I: Aufsicht über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe  

 

 

Die Stellungnahme bezieht sich auf folgende Fragestellungen: 

 Welche Bedeutung hat das Betriebserlaubnisverfahren für die Leis-

tungsbereiche Kindertagesbetreuung und Heimerziehung? 

 Ist die in § 85 SGB VIII normierte sachliche Zuständigkeit des überört-

lichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für die Aufgaben zum 

Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen verbindlich? 

 Ist eine Verlagerung der Aufsicht über Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe von der Landesebene auf die Landkreise aus fachlicher 

Sicht sinnvoll?  

 Welche Chancen und welche Gefahren ergeben sich aus der Verlage-

rung der Aufsicht über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe?  

 Welche Synergien ergeben sich bei der Übertragung der Betriebser-

laubniszuständigkeit und der Aufsichtsaufgaben und welche Risiken 

müssen wegen der unterschiedlichen Aufgaben bedacht werden? 

 Wird die vorgeschlagene Kommunalisierung/Aufgabenübertragung 

dazu beitragen, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Land 

Brandenburg zu sichern? Erwarten Sie, dass die Qualitätsunterschie-

de bei Aufgabenerfüllung im Land Brandenburg zunehmen/

abnehmen?  
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Die Stellungnahme erfolgt auf der Grundlage einer eigenen empirischen For-

schungsarbeit zur Aufsicht über stationäre Einrichtungen der Hilfen zur Erzie-

hung, die die erste wissenschaftliche Veröffentlichung zu diesem Thema seit 

1980 darstellt (vgl. Mühlmann 2014), sowie anknüpfend an Erkenntnisse, die 

im Rahmen der Erstellung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Evalua-

tion des Bundeskinderschutzgesetzes gewonnen wurden (vgl. Mühlmann/

Pothmann/Kopp 2015). Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen liegen 

keine spezifischen empirischen Erkenntnisse vor, aufgrund der gemeinsamen 

Rechtsgrundlage sind die strukturellen Feststellungen jedoch übertragbar.  

 

 

1. Grundsätzliche Bedeutung 

 

Das Betriebserlaubnisverfahren ist unverzichtbarer Bestandteil der 

staatlichen Verantwortung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in 

Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und der Erzieherischen Hilfen 

 

Der Auftrag der Aufsichtsbehörden leitet sich direkt aus den Grundrechten 

des Kindes und seiner Schutzbedürftigkeit ab (vgl. Mörsberger in Wiesner 

2015, vor § 43, Rn. 29). Die Aufsichtsbehörde stellt nicht nur ein Korrektiv ge-

genüber mangelhaft arbeitenden Einrichtungsträgern dar, sondern sie über-

nimmt außerdem eine wichtige Funktion als unabhängige und ausschließlich 

dem Kindeswohl verpflichtete Advokatin für die Einhaltung fachlicher Quali-

tätskriterien gegenüber dem Kostenträger (vgl. Mühlmann 2014, S. 449). Zu-

dem erfüllt sie für die Personensorgeberechtigten der betreuten Kinder und 

Jugendlichen eine „Verbraucherschutzfunktion“ im Kontext ihres Wunsch- 

und Wahlrechtes und stärkt das Vertrauen in das System der Kinder- und Ju-

gendhilfe (vgl. Mörsberger in Wiesner 2015, vor § 43, Rn. 44, 47). Das Betriebs-

erlaubnisverfahren ist dabei das wichtigste hoheitliche Instrument.  

Die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde für strukturelle Fragen der Einrich-

tungsqualität und -konzeption unterscheidet sich von der Verantwortung der 

örtlichen Jugendämter für Planung, Leistungsgewährung und Finanzierung 

sowohl bezogen auf die Verantwortungsebene als auch inhaltlich.  

 

 

2. Rechtliche Aspekte 

 

2.1 Eine Übertragung der in §§ 45 ff. SGB VIII bundesgesetzlich geregelten 

Aufsichtsaufgaben auf die örtliche Ebene widerspricht der Intention des 

Gesetzgebers.  

 

§ 85 Abs. 2 Nr. 6 SGB VIII bestimmt den überörtlichen Träger der öffentlichen 

Kinder- und Jugendhilfe als sachlich zuständig für die „Wahrnehmung der 

Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (§§ 45 

bis 48a)“. Die in Bayern geltenden Ausnahmen wurden lediglich aus Gründen 

des Bestandsschutzes toleriert (vgl. Loos in Wiesner 2015, § 85, Rn. 23). Durch 

mehrere Kommentator(inn)en wird die Auffassung vertreten, dass eine Über-

tragung dieser Aufgaben auf die örtliche Ebene ausdrücklich auch nach der 

Föderalismusreform des Jahres 2006 ausgeschlossen sei (so Wabnitz, Meysen 

und Schmid/Wiesner in AGJ 2006, S. 44, 61 f., 126; Mörsberger 2014, S. 54f.). 

Ob und inwieweit eine Aufgabenübertragung auf die Kreisebene dennoch legal 

konstruiert werden könnte, kann durch den Verfasser nicht bewertet werden.  
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Eindeutig ist jedoch festzustellen, dass ein solches Vorgehen zumindest nicht 

im Sinne des Bundesgesetzgebers wäre. Nachdem in der BRD bis 1990 Auf-

sichtsfunktionen und Kostenträgerschaft auf der Landesebene verortet wa-

ren, fand mit Einführung des SGB VIII bewusst eine Trennung dieser beiden 

Aufgaben statt. So wird in der Gesetzesbegründung von 1989 unmissverständ-

lich formuliert: „Wegen möglicher Interessenskollisionen wäre es dem Kin-

deswohl abträglich, die Zuständigkeit für die Heimaufsicht mit der Zuständig-

keit für die Hilfe zur Erziehung oder für die Förderung von Kindern in Tagesein-

richtungen zu vereinigen“ (Deutscher Bundestag 1989, S. 107).  

Dass es in der Vergangenheit solche Interessenskollisionen gab, die Miss-

stände in der Heimerziehung tatsächlich mit begünstigt haben, wurde auch im 

Abschlussbericht des Runden Tisches „Heimerziehung in den 50er und 60er 

Jahren“ erneut bestätigt (vgl. RTH 2010, S. 25 f., 30).  

 

2.2 Für eine nachträgliche Verlagerung der Aufgaben gemäß §§ 45 ff. SGB VIII 

gibt es keine Beispiele aus anderen Bundesländern. 

 

Die bisher weitgehendste Einbeziehung der örtlichen Ebene in Aufsichtsfunk-

tionen gemäß §§ 45 ff. SGB VIII findet in Hessen statt. Gemäß § 15 des Hessi-

schen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches sollen die örtlichen Jugendämter 

am Schutz von Minderjährigen in Einrichtungen „mitwirken“. Formal verblei-

ben alle Aufgaben der Einrichtungsaufsicht beim Landesjugendamt im Minis-

terium, das Jugendamt soll nach dem Wortlaut des Gesetzes lediglich unter-

stützend wirken. Durch Auskunftsverpflichtungen der Einrichtungsträger und 

Einrichtungen an die Jugendämter, durch die Übermittlung von Anträgen und 

Meldungen über das örtliche Jugendamt sowie durch die Übertragung der Be-

ratung der Träger „während der Planung und Betriebsführung“ werden prak-

tisch jedoch einige Aufgaben, die sonst in Verbindung mit der Aufsicht auf 

Landesebene wahrgenommen würden, auf die Kreise übertragen. Eine ähnli-

che Regelung, jedoch nur für den Bereich der Kindertageseinrichtungen, fin-

det sich in § 22a des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugend-

hilfegesetzes in Rheinland-Pfalz. 

In beiden Fällen erfolgte keine vollständige Verlagerung, sondern es wurde 

eine zusätzliche Verantwortungs- und Praxisebene geschaffen.  

Die aus historischen Gründen in Bayern bestehende Zuständigkeit der Kreis-

ebene für die Aufsicht über Kindertageseinrichtungen stellt rechtlich einen 

Sonderfall dar und lässt sich nicht auf andere Länder übertragen (vgl. Loos in 

Wiesner 2015, Rn. 22 f.). 

 

 

3. Fachliche Aspekte 

 

3.1 Die Unabhängigkeit von der Kostenträgerschaft gehört zum Kern des 

Selbstverständnisses der Aufsichtsbehörde und begünstigt, dass 

Einrichtungsträger sie vertrauensvoll kontaktieren. 

 

Das Vertrauen der Einrichtungen zu gewinnen und zu erhalten wird von Mitar-

beitenden der Heimaufsicht als wichtige Arbeitsgrundlage bezeichnet und als 

Basis dafür, wirksam auf das Handeln der Einrichtungsträger Einfluss nehmen 

zu können. Auch ist es aufgrund der naturgemäß begrenzten Kontrollmöglich-

keiten der Behörde essentiell, dass Einrichtungsträger auf eine faire und 

kompetente Aufsicht vertrauen, damit sie auch bei Gefährdungsfällen aus 

eigenem Interesse rechtzeitig die Aufsichtsbehörden informieren. Entspre-
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chend besagt eine zentrale Erkenntnis der Forschung zum Handeln der Mitar-

beitenden der „Heimaufsicht“, dass dieses vor allem dann funktional ist, 

wenn das strukturell notwendige Misstrauen, das sich in der Kontrolle von 

Einrichtungen äußert, gleichzeitig mit einem begründeten Vertrauensverhält-

nis der Einrichtungen zur Aufsichtsbehörde einhergeht (vgl. Mühlmann 2014, 

S. 450 ff.). 

Auf dieses Vertrauensverhältnis in möglichst vielen Fällen hinzuwirken – 

durch eine kompetente, konsistente, transparente und einheitliche Aufsichts-

praxis sowie durch strukturelle Gelegenheiten zur Interaktion zwischen Auf-

sicht, Einrichtungen und Trägern – ist ein wichtiger Baustein einer Weiterent-

wicklung der Heimaufsicht. Weitere Teilkomponenten bestehen in der Verbes-

serung von Kontroll- und Interventionsmöglichkeiten, wie sie derzeit für die 

bundesgesetzliche Ebene diskutiert wird, sowie drittens in der konzeptionel-

len Verknüpfung dieser nur scheinbar widersprüchlichen Aspekte. 

Die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde von der Kostenträgerschaft stellt 

dabei strukturell eine der wichtigsten Rahmenbedingungen dar. Dies bestäti-

gen auch Aussagen von Einrichtungsträgern, die in einer bundesweiten Befra-

gung gewonnen wurden. Aus Sicht der Einrichtungsträger wird die Aufsichts-

behörde dann als „Verbündete“ geschätzt, wenn mit ihr gemeinsam fachliche 

Kindeswohlstandards auch gegen finanzielle Interessen der Kostenträger 

durchgesetzt werden können (vgl. Mühlmann 2014, S. 447).  

Die grundlegenden Bedingungen für eine kindeswohlzentrierte, ansonsten 

aber neutrale und auch als solche akzeptierte Aufsichtsführung wären im Fall 

einer Aufgabenverlagerung deutlich erschwert. Diese strukturelle Schwä-

chung der Aufsicht müsste mit hohem konzeptionellem und personellem Auf-

wand sowie durch individuelles Engagement der Aufsichtspersonen kompen-

siert werden.  

 

3.2 Bei der Aufsichtsführung handelt es sich um eine anspruchsvolle Tätigkeit, 

die spezielle Kenntnisse erfordert und durch ein erfahrenes Team geleistet 

werden sollte. 

 

Die empirische Untersuchung zur Aufsichtstätigkeit zeigt die enorme Band-

breite der fachlichen Fragestellungen im Kontext der Heimaufsicht auf. Diese 

reicht von pädagogischen und konzeptionellen über bau- und steuerrechtliche 

bis hin zu speziellen rechtlichen Fragen, wenn es zu hoheitlichen Eingriffen in 

die Trägerautonomie kommt (vgl. Mühlmann 2014, S. 280 ff., 423). Die zustän-

digen Personen benötigen daher Kenntnisse und Fähigkeiten, die spezifisch 

für die Aufsichtsaufgabe sind. Synergien mit anderen Tätigkeitsbereichen ört-

licher Jugendämter sind allenfalls für wenige Teilaspekte zu erwarten, mög-

licherweise etwa im Bereich der Fachberatung von Kindertageseinrichtungen. 

Dies gilt jedoch nicht für den hoheitlichen Kernbereich der Aufsicht. 

Eine überregional vergleichbare Aufsichtsführung ist nicht nur zur Sicherung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse notwendig, sondern zentrale Bedingung 

sowohl für die Akzeptanz der Aufsichtsvorgaben seitens der Träger als auch 

für die juristische Durchsetzbarkeit von Eingriffen in die Trägerautonomie. Die 

Analysen für den Bereich der Erzieherischen Hilfen zeigen, dass sowohl die 

Rechtslage als auch die Rechtsprechung derzeit nur wenig Orientierung für 

„sicheres“ und überregional einheitliches Aufsichtshandeln bieten (vgl. 

Mühlmann 2014, S. 131 f.). Da es nur selten zu hoheitlichen Interventionen der 

Aufsichtsbehörden kommt, bestehen selbst in Behörden mit größerem Zu-

ständigkeitsgebiet kaum Routinen für solche Fälle. Über fachliche Mindestan-
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forderungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis besteht nur in einzelnen 

Bereichen fachlicher Konsens (vgl. Mühlmann 2014, S. 449).  

Einzelne Hinweise in der Literatur zur kommunalen „Kita-Aufsicht“ in Bayern 

(vgl. Britze 2015, S. 184 f.) deuten darauf hin, dass auch für diesen Bereich 

keine einheitliche Maßstäbe für die Aufsichtspraxis bestehen.  

 

Bei jeder Betriebserlaubnis handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung im 

Rahmen von Ermessensspielräumen. Gerade die Bestimmung normativer 

Grenzen bezüglich „Mindestvoraussetzungen“ oder auch „Kindeswohlgefähr-

dung“ ist fachlich äußerst anspruchsvoll und nicht pauschalisierbar (vgl. 

Mühlmann 2014, S. 452 ff.). Die Möglichkeit der kollegialen Beratung in einem 

erfahrenen Team ist daher in ihrem Stellenwert für die Aufsichtspersonen 

unersetzlich (vgl. Mühlmann 2014, S. 369). Eine Dezentralisierung der Aufga-

ben und die damit verbundene Zersplitterung der vorhandenen Erfahrungen 

und Kompetenzen würde dies zusätzlich erschweren. 

 

 

4. Fazit 

 

Von einer Verlagerung der Aufsicht über Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe auf die Kreisebene sollte abgesehen werden.  

 

Möglichen positiven Aspekten einer Verlagerung der Aufsicht auf die Kreis-

ebene wie der räumlichen Nähe und der damit verbundenen Verringerung von 

Anfahrtszeiten stehen nicht nur formale und strukturelle, sondern auch gra-

vierende fachliche Einwände gegenüber, die empirisch fundiert sind.  

 

Selbst wenn – was mindestens fraglich ist – eine Aufgabenverlagerung recht-

lich möglich wäre und selbst wenn es trotz der institutionellen Verschränkun-

gen gelingen sollte, den Vorrang des Kindeswohls vor dem Einfluss finanzieller 

Interessen auf die Aufsichtspraxis zu schützen, würde die Einrichtungsauf-

sicht durch eine Zuständigkeitsübertragung auf die  Kreise strukturell ge-

schwächt. Dem zu erwartenden Vertrauensverlust der Einrichtungsträger so-

wie der mit einer Dezentralisierung einhergehenden Diffusion von speziellen 

Kompetenzen und Erfahrungen müsste mit erheblichem konzeptionellem, 

zeitlichem und materiellem Aufwand entgegengewirkt werden. Einsparungs-

potenziale sind daher nicht erkennbar. Insgesamt erscheint das Risiko einer 

Schwächung der Heimaufsicht gerade auch vor dem Hintergrund der zahlrei-

chen Diskussionen zur Notwendigkeit einer Verbesserung des Kinderschutzes 

in den letzten Jahren als nicht vertretbar. Dass sowohl die personelle Ausstat-

tung der zuständigen Behörden als auch die bestehenden Verfahrensstan-

dards kritisch geprüft werden müssen, wurde jüngst auch im Rahmen der For-

schungsarbeiten für die Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes erneut 

bestätigt (vgl. Mühlmann/Pothmann/Kopp 2015, S. 72). 

 

Speziell in Brandenburg wurde nach der Schließung der Jugendhilfeeinrich-

tung „Haasenburg“ bereits intensiv über eine gesetzliche und fachliche Wei-

terentwicklung der Aufsicht diskutiert (vgl. MBJS 2014). Die dabei und auch in 

den genannten Forschungsarbeiten benannten systematischen Herausforde-

rungen lassen sich strukturell auch auf die Aufsicht über Kindertageseinrich-

tungen übertragen. Entsprechend sollten diese begonnenen Arbeiten fortge-

setzt und die bestehenden Strukturen gestärkt werden.   
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